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Benevol Zug – Fachstelle für Freiwilligenarbeit  
 

Standards für Freiwilligenarbeit  
 
 
Die Benevol Standards definieren für Freiwillige und Einsatzorganisationen 
Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Gestaltung von Freiwilligeneinsätzen.  
 
 

1. Freiwilligenarbeit als Teil der 
Organisationsphilosophie  

 

6. Begleitung der Freiwilligen 

Freiwilligenarbeit ergänzt und unterstützt die 
bezahlte Arbeit, tritt aber nicht in Konkurrenz zu ihr. 
Die Rollen, Aufgaben, Kompetenzen und 
Verpflichtungen von Freiwilligen und von bezahlten 
Angestellten sind eindeutig definiert und 
abgegrenzt. Organisationen weisen freiwillig 
geleistete Einsätze aus. Das Sichtbarmachen 
ermöglicht die öffentliche Anerkennung. Eine 
regelmässige Auswertung ist Teil von erfolgreichen 
Freiwilligeneinsätzen.  
 
 
2. Anerkennung der Freiwilligenarbeit  
 
Freiwillige haben ein Anrecht auf persönliche, 
individuelle Anerkennung. Möglichkeiten der 
Mitsprache und Beteiligung an Entscheidungs-
findungen fördern Motivation und Zugehörigkeit. 
Weiterbildung erweitert die Kompetenz und ist 
zugleich Anerkennung. 
 
3. Einsatzvereinbarung 

 
Es empfiehlt sich, gegenseitige Erwartungen und 
Verpflichtungen schriftlich festzuhalten und die 
Dauer oder Fortsetzung des Einsatzes regelmässig 
zu besprechen 
 

Einsatzorganisationen bestimmen eine für die 
Freiwilligenarbeit zuständige Person. Sie vertritt 
die Interessen der Freiwilligen innerhalb der 
Organisation und gestaltet die Zusammenarbeit 
zwischen bezahltem Personal und Freiwilligen. 
Freiwillige haben Anspruch auf Einführung, 
Begleitung, Erfahrungsaustausch und 
regelmässige Auswertungen. Häufigkeit und 
Formen der personellen Unterstützung haben 
sich an der Aufgabe und an den Bedürfnissen der 
Freiwilligen zu orientieren. 
 
7. Schweigepflicht 
 
Freiwillige unterstehen derselben Schweigepflicht 
wie bezahlte Angestellte. Unter Schweigepflicht 
versteht man Informationen, welche nach 
allgemeiner Vorstellung in den Geheimbereich 
gehören, wie Familienverhältnisse, Krankheiten, 
persönliche Probleme oder finanzielle 
Situationen. Wenn das Bedürfnis besteht, um 
Hilfestellung anzufragen, kann die innerhalb der 
Organisation verantwortliche Ansprechperson für 
das Freiwilligenmanagement beigezogen werden. 
Diese untersteht derselben Schweigepflicht. 
 

4. Rahmenbedingungen 
 

8. Spesenregelung 
 

Freiwilligenarbeit wird unentgeltlich geleistet. 
Freiwilligeneinsätze sollen im Jahresdurchschnitt 
auf sechs Stunden pro Woche begrenzt sein. Die 
zeitliche Beschränkung der Einsätze  
ist Voraussetzung für die Vereinbarkeit von  
Freiwilligenarbeit mit den täglichen Aufgaben des 
Einzelnen. Die Organisation ermöglicht den Erwerb 
der notwendigen Fachkenntnisse oder übernimmt 
die entsprechenden Weiterbildungskosten 
 

Alle effektiven Auslagen (wie z.B. Fahrkosten, 
Verpflegung, Porti, Telefonate, zur Verfügung 
gestellte Arbeitsmittel) sind zu entschädigen. Bei 
der Ausrichtung von Pauschalspesen ist die 
Genehmigung durch die kantonale 
Steuerverwaltung einzuholen. 

5. Versicherung 
 

9. Bestätigung 
 

Freiwillige müssen während ihres Einsatzes durch 
die Organisation gegen Haftpflichtansprüche 
versichert sein. Ein erweiterter Versicherungsschutz 
ist vor dem Einsatz zu klären. 

Den Freiwilligen ist auf Wunsch ein Nachweis 
über die Art und Dauer ihrer Tätigkeit und die 
dabei eingesetzten und erworbenen 
Kompetenzen auszustellen. 

 


